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Satzung der Gemeinde Fleckeby über die Benutzung des Grillplatzes am Sportplatz 

Die in der Satzung gewählte männliche Sprachform gilt auch für die weibliche Sprachform.

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der je-
weils geltenden Fassung und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG) des Landes Schleswig-Holstein in jeweils geltenden Fassung wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Fleckeby vom 05.03.2020 folgende Satzung 
erlassen 

§1 
Grundsatz 

1. Die Gemeinde Fleckeby stellt den Grillplatz allen ortsansässigen Verbänden, Vereinen 
und Organisationen zur Benutzung zur Verfügung. 

2. Der Grillplatz kann auf Antrag von den Bürgern der Gemeinde Fleckeby für den persön-
lichen Bedarf genutzt werden. Der Antrag auf Benutzungsgenehmigung ist an den Bür-
germeister zu stellen. 

§ 2 
Benutzungsgenehmigung 

1. Die Benutzung setzt eine Benutzungsgenehmigung durch die Gemeinde voraus. Die 
Benutzungsgenehmigung für die Benutzer nach § 1 Abs. 1 und 2 dieser Satzung, erteilt 
der Bürgermeister. Die Benutzer haben bei Antragstellung Art und Umfang der Benut-
zung darzulegen. 

2. Ein Anspruch auf Genehmigung der Benutzung besteht nicht. 

3. Die Gemeinde ist berechtigt, die erteilte Benutzungsgenehmigung jederzeit zu widerru-
fen. Der Widerruf erfolgt insbesondere bei einem Verstoß gegen die Satzung. Ersatzan-
sprüche bei einem Widerruf bestehen nicht. 

§ 3 
Umfang der Benutzung 

1. Der Grillplatz darf nur zu dem vereinbarten Zweck benutzt werden. 

2. Änderungen an dem bestehenden Zustand dürfen nur mit Zustimmung des Bürgermeis-
ters vorgenommen werden und sind nach Abschluss der Benutzung zu beseitigen. 

§ 4 
Benutzungsregeln 

1. Der Grillplatz ist pfleglich und ordnungsgemäß zu behandeln. Vor der Benutzung ist der 
Benutzer verpflichtet, sich des unversehrten Zustands des Grillplatzes zu vergewissern, 
Mängel sind vor der Benutzung zu melden. 

2. Jede Benutzung darf nur in Anwesenheit des verantwortlichen Benutzers (Leiter der 
Veranstaltung) stattfinden.  

2



3. Schäden die anlässlich einer Benutzung entstehen, sind dem Bürgermeister unverzüg-
lich zu melden. Nach Beendigung der Benutzung hat der verantwortliche Benutzer dafür 
zu sorgen, dass der Grillplatz in ordnungsgemäßem Zustand übergeben wird. Hierzu 
gehören insbesondere: 

• Reinigen des Grills 
• Reinigen der WC-Anlage (an der Tennishalle) 
• Entleeren der Abfallbehälter und Entsorgung der Abfälle 
• den Außenbereich sauber zu hinterlassen 

§ 5 
Schlüsselvergabe 

1. Benutzer erhalten durch den Bauhof einen Schlüssel, der nach der Benutzung bei Ab-
nahme des Grillplatzes unverzüglich zurückzugeben ist. 

2. Schlüsselinhaber können den Schlüssel an Ihren Vertreter oder eine andere Person ih-
res Vertrauens weitergeben. Sie werden jedoch nicht von der Verantwortung gegenüber 
der Gemeinde entbunden. Der Bürgermeister ist über die Weitergabe zu informieren. 

§ 6
Hausrecht

1. Das Hausrecht über den Grillplatz übt der Bürgermeister oder sein Beauftragter aus. 

2. Dem Bürgermeister oder seinem Beauftragten ist der Zutritt zur Veranstaltung, zwecks 
Feststellung der ordnungsgemäßen Benutzung jederzeit zu gestatten. Seinen Anord-
nungen ist Folge zu leisten.  

3. Bei grober Missachtung der Regelungen dieser Satzung kann für den Verband, den 
Verein, die Organisation oder einzelne Personen durch den Bürgermeister ein Platzver-
bot ausgesprochen werden. 

§ 7 

Haftungsausschluss 

1. Jegliche Haftung der Gemeinde, ihrer Beschäftigten, des Bürgermeisters und seiner Be-
auftragten für Schäden jeglicher Art, die dem Benutzer einschließlich seiner Besucher 
aus der Benutzung des Grillplatzes, insbesondere auch aus der Beschaffenheit der Ein-
richtungsgegenstände erwachsen, ist ausgeschlossen. 

2. Die Gemeinde übernimmt ebenfalls keine Haftung für eingebrachte Kleidungsstücke und  
sonstige Gegenstände. Diese sind vom Benutzer ausreichend gegen Entwendung und 
Beschädigung zu sichern. Der Benutzer hat alle teilnehmenden Personen auf den Haf-
tungsausschluss hinzuweisen.  

3. Der Benutzer ist verpflichtet die Gemeinde von Schadensersatzansprüchen freizuhalten, 
die aus Anlass der Benutzung des Grillplatzes von Dritten gestellt werden. 

3



§ 8 
Haftung des Benutzers 

1. Der Benutzer haftet der Gemeinde für alle aus der Nichtbeachtung der Satzung und aus
Anlass der Benutzung eingetretenen Schäden, auch wenn ein Verschulden nicht vor-
liegt. Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

2. Ausgenommen sind Schäden, die auf Abnutzung oder Materialfehler zurückzuführen 
sind und bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Grillplatzes eintreten. Schäden durch 
Abnutzung oder aufgrund von Materialfehlern sind durch den Benutzer nachzuweisen.  

3. Der Schadensersatz ist in Geld zu leisten. Der Schuldner kann nicht verlangen, den 
früheren Zustand selbst wiederherzustellen bzw. herstellen zu lassen. 

§ 9 
Ausschank / Veranstaltungskosten 

1. Den Benutzern des Gemeinderaumes ist der Ausschank und das Verabreichen von Im-
bisswaren auf dem Grillplatz gestattet, wenn die dafür geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen eingehalten werden. Die gegebenenfalls erforderlichen Gestattungen hat der 
Benutzer in eigener Zuständigkeit einzuholen. 

2. Die erforderlichen Anmeldungen und Abrechnungen mit der Gesellschaft zur Wahrung 
von Urheberrechten (GEMA etc.) hat der Benutzer in eigener Zuständigkeit zu regeln. 

3. Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Lärmschutzes sind zu beachten. 

§ 10 
Benutzungsgebühren 

1. Für die Benutzung des Grillplatzes gemäß § 1 Abs. 2 werden Benutzungsgebühren in 
Höhe von 130,00 Euro je angefangene 24 Stunden erhoben. Die Zeit wird von der 
Schlüsselausgabe durch den Bauhof bis zur Schlüsselrückgabe an den Bauhof berech-
net. Bei unbefugter Nutzung gilt der tatsächliche Nutzungszeitraum. 

2. Für die Benutzung gemäß § 1 ist eine Kaution in Höhe von 200,- € zu entrichten, die 
nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Grillplatzes erstattet wird. Bei nicht ordnungs-
gemäßer Rückgabe werden die der Gemeinde dadurch entstehenden Kosten von der 
Kaution einbehalten. 

3. Für zusätzliche Kosten wird eine Zusatzgebühr in Höhe der der Gemeinde entstehenden 
Selbstkosten erhoben.  

4. Wird der Grillplatz einem Benutzer mehrtägig überlassen, so kann eine Pauschalgebühr 
festgesetzt werden, die sich aus dem Gebührensatz nach Abs. 1 unter Berücksichtigung 
des voraussichtlichen Umfanges der Benutzung errechnet. Die Festsetzung einer Pau-
schalgebühr obliegt dem Bürgermeister. 

§ 11 
Entstehung der Gebühr / Gebührenschuldner / Fälligkeit 

1. Die Gebührenschuld entsteht 
a) mit der Erteilung der Benutzungsgenehmigung gemäß § 2 Abs. 1 
b) bei unbefugter Benutzung mit Beginn der Benutzung.  
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2. Gebührenschuldner ist 
a) der Benutzer gemäß § 2 Abs. 1. 
b) bei unbefugter Benutzung der tatsächliche Nutzer.  

3. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

4. Die Gebühr ist vor Beginn der Benutzung fällig und an die Amtskasse des Amtes Schlei-
Ostsee zu überweisen. 

5. Die Kaution ist bei Schlüsselübergabe in bar an den Bürgermeister oder seinen Beauf-
tragten zu entrichten. 

§ 12 
Datenverarbeitung 

Aufgrund des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/ EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) in Verbindung mit § 3 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) sowie § 3 des schleswig-holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener 
Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) ist die Gemeinde befugt auf der Grundlage von 
Angaben der Abgabepflichten ein Verzeichnis der Abgabepflichten mit den für die Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke 
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuleiten. 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.  

Eckernförde, 17.03.2020 

Gemeinde Fleckeby 

Röhl 

Bürgermeister 
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Hauptsatzung 
der 

Gemeinde Rieseby 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung Rieseby vom 25.02.2020 und mit Genehmigung des Landrats des Krei-
ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Rieseby erlassen: 

(Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser Satzung in der männlichen Sprachform ge-
braucht werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform).  

§ 1 
Wappen, Flagge, Siegel 

(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt unter blauem Schildhaupt, darin eine goldene Bi-
schofsmütze mit seitlich ausschwingenden Bändern, in Gold ein verzierter schwarzer 
Dingstock in Form eines Antoniuskreuzes mit jeweils einem Ring an den Querarmen-
den. 

(2) Die Flagge der Gemeinde zeigt auf einem von Blau und Gelb schräglinks geteilten 
Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tingierung. 

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Rieseby – 
Kreis Rendsburg-Eckernförde“.  

(4) Über die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte entscheidet die Ge-
meindevertretung bzw. der Bürgermeister. 

§ 2 
Aufgaben der Gemeindevertretung 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-
dungen, soweit sie sie nicht auf den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse 
übertragen hat.  

§ 3 
Bürgermeister 

Dem Bürgermeister obliegen die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.  
Er entscheidet ferner über  

a) Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR, 
b) Niederschlagungen bis zu einem Betrag von 5.000 EUR, 
c) Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 

1.250 EUR nicht überschritten wird, 
d) Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung an-

derer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleich-
kommen, soweit ein Betrag von 1.250 EUR nicht überschritten wird, 

e) Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes 
einen Betrag von 10.000 EUR nicht übersteigt, 

f) Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 1.500 EUR nicht 
übersteigt, 
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g) Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermö-
gensgegenstandes oder die Belastung 10.000 EUR nicht übersteigt, 

h) Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 2.500 
EUR, 

i) An- und Vermietung und An- und Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen, 

j) Vergabe von Aufträgen nach VOB und VOL, 
k) Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, 
l) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuch. 

§ 4 
Gleichstellungsbeauftragte 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Schlei-Ostsee kann an den Sitzungen der 
Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nicht öffentli-
che Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt 
zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen.  

§ 5 
Ständige Ausschüsse 

(1) Die folgenden Ausschüsse nach § 45 Abs.1 GO werden gebildet:  

a) Finanzausschuss  
Zusammensetzung: 7 Mitglieder  
Aufgabengebiet: Finanz- und Abgabenwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuern, 
Prüfung der Jahresrechnung  
Entscheidungsbefugnis: Stundung ab einem Betrag von 5.001 EUR bis 10.000 EUR, 
Zuschussgewährung bis 500 EUR,  

b) Bau-, Wege- und Umweltausschuss  
Zusammensetzung: 7 Mitglieder  
Aufgabengebiet: Bau- und Wegewesen, Bauleitplanung, Umwelt- und Naturschutz, 
Landschaftspflege  

c) Sozial-, Kultur- und Sportausschuss  
Zusammensetzung: 7 Mitglieder  
Aufgabengebiet: Sozialwesen, Kindergarten- und Schulangelegenheiten, Förderung 
und Pflege der Kultur, des Sports und der Jugendarbeit 

In die Ausschüsse können Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung an-
gehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreter nicht erreichen. 

(2) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und 
der nach § 46 Abs. 8 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen über-
tragen. 

(3) Jede Fraktion kann bis zu zwei stellvertretende Ausschussmitglieder vorschlagen. 
Das stellvertretende Ausschussmitglied wird tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner 
Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhin-
dert ist. Mehrere stellvertretende Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der 
Reihenfolge, in der sie zur Wahl vorgeschlagen worden sind. 
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§ 6 
Einwohnerversammlung 

(1) Zur Erörterung wichtiger Angelegenheiten der Gemeinde kann eine Versammlung 
von Einwohnern einberufen werden. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einbe-
rufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die Einwohner-
versammlung kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden. 

(2) Für die Einwohnerversammlung ist vom Bürgermeister eine Tagesordnung aufzustel-
len. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn 
mindestens 50% der anwesenden Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

(3) Der Bürgermeister leitet die Einwohnerversammlung. Er kann die Redezeit auf bis zu 
drei Minuten je Redner beschränken, falls dies zur ordnungsgemäßen Durchführung 
der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Er übt das Hausrecht aus. 

(4) Der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wichtige Angelegen-
heiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnern ist hierzu auf 
Wunsch das Wort zu erteilen, über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohner-
versammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 
Vorschläge schriftlich fest zu legen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die 
Stimmen von mindestens 50% der anwesenden Einwohner abgegeben werden. Eine 
Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten 
betreffen, ist nicht zulässig. 

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-
schrift muss mindestens enthalten:  
1. die Zeit und den Ort der Versammlung,  
2. die Zahl der teilnehmenden Einwohner,  
3. die Angelegenheit, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  
4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das 
Ergebnis der Abstimmung.  
Die Niederschrift wird vom Bürgermeister und dem Protokollführer unterzeichnet. 

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertre-
tung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung 
vorgelegt werden. 

§ 7 
Verträge mit Gemeindevertretern 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertretern, dem Bürgermeister und juristischen 
Personen, an denen Gemeindevertreter oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind 
ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich inner-
halb einer Wertgrenze von 2.500 EUR, bei wiederkehrenden Leistungen von monat-
lich 250 EUR, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung voran-
gegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der „Ausschreibungs- und Vergabeord-
nung des Amtes Schlei-Ostsee“ in Verbindung mit dem geltenden Vergaberecht er-
teilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechts-
verbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 EUR, bei wiederkeh-
renden Leistungen von monatlich 500 EUR, hält. 
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§ 8 
Verpflichtungserklärungen 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 1.500 EUR, bei wiederkehren-
den monatlich 150 EUR, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht 
den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. 
Satz 1 gilt ohne Wertgrenze auch für den Abschluss von Arbeitsverträgen mit Be-
schäftigten.  

§ 9 
Veröffentlichungen 

(1) Satzungen der Gemeinde werden im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Schlei-Ostsee veröffentlicht; es führt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Schlei-
Ostsee“ und erscheint nach Bedarf. Das Amtsblatt ist kostenlos im Amt Schlei-
Ostsee, Holm 13, 24340 Eckernförde, erhältlich oder kann im Abonnement (2 € pro 
Ausgabe) vom Amt Schlei-Ostsee bezogen werden. Auf das Erscheinen und den In-
halt des amtlichen Teils des Amtsblattes wird in der „Eckernförder Zeitung“ hingewie-
sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 
der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, so-
weit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung 
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 
Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

§ 10 
Inkrafttreten 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung vom 29.10.2003 mit ihrer I. Nachtragssatzung vom 25.03.2004, ihrer II. Nach-
tragssatzung vom 23.12.2015 und ihrer III. Nachtragssatzung vom 13.05.2019 außer Kraft. 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Land-
rats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 17.03.2020 erteilt. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

Rieseby, 26.03.2020  

gez. 
Rothe-Pöhls  
Bürgermeisterin 

9



Feststellung einer neuen Gemeindevertreterin in der Gemeinde Holzdorf 

Mit Bedauern habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Gemeindevertreter, Gerd 
Boll, von der Interessengemeinschaft „Bürger für die Gemeinde Holzdorf“ am 06.02.2020 
verstarb.  

Gemäß § 44 Abs. 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes rückt für ihn 

Birgit Koglin, 
Dorfstraße 4, 24364 Holzdorf 

in die Gemeindevertretung der Gemeinde Holzdorf nach.  

Gegen diese Feststellung kann jede bzw. jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets binnen 
eines Monats nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch einlegen. Der 
Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter des Amtes Schlei-
Ostsee, Holm 13, 24340 Eckernförde, einzulegen.  

Eckernförde, 18.03.2020 

  Amt Schlei-Ostsee 
-Gemeindewahlleiter-  
      Im Auftrag  
       -Eckart- 
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Feststellung eines neuen Gemeindevertreters in der Gemeinde Karby 

Die Gemeindevertreterin, Frau Helga Thurau hat ihr Mandat als Gemeindevertreterin, der 
Gemeinde Karby, niedergelegt.  

Gemäß § 44 Abs. 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes rückt für sie 

Hauke Traulsen, 
Südhang 15, 24398 Karby 

in die Gemeindevertretung der Gemeinde Karby nach.  

Gegen diese Feststellung kann jede bzw. jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets binnen 
eines Monats nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch einlegen. Der 
Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter des Amtes Schlei-
Ostsee, Holm 13, 24340 Eckernförde, einzulegen.  

Eckernförde, 19.03.2020 

  Amt Schlei-Ostsee 
-Gemeindewahlleiter-  
      Im Auftrag  
       -Eckart- 
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Feststellung eines neuen Gemeindevertreters in der Gemeinde Waabs 

Der Gemeindevertreter Herr Bruno Kruse hat sein Mandat als Gemeindevertreter, der Gemein-
de Waabs, niedergelegt. 

Gemäß § 44 Abs. 1 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes rückt für ihn 

Thomas Luplow, 
Schmiedestraße 1 A, 24369 Waabs 

in die Gemeindevertretung der Gemeinde Waabs, als Mitglied der Partei, Christlichen Demokra-
tischen Union Deutschland (CDU) nach.  

Gegen diese Feststellung kann jede bzw. jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets binnen eines 
Monats nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch einlegen. Der Einspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Gemeindewahlleiter des Amtes Schlei-Ostsee, Holm 
13, 24340 Eckernförde, einzulegen.  

Eckernförde, 18.03.2020 

  Amt Schlei-Ostsee 
-Gemeindewahlleiter-  
      Im Auftrag  
       -Eckart- 
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Schleswig-Holstein
Der echte Norden

s Schleswig-Holstein
Landesamtfür Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume

Öffentliche Bekanntmachung

Ausfertigunc}

Schlussfeststellung

im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren HüttenerVorIand, Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.03.1976 (BGBI. l S. 546) in der jeweils gültigen Fassung, wird das o. a. Flurbereinigungsverfahren
mit folgender Feststellung abgeschlossen:

l. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt.
II. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren

hätten berücksichtigt werden müssen.
III. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen.

Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft ist das
Flurbereinigungsverfahren beendet. Die Teilnehmergemeinschaft erlischt, da ihre Aufgaben in dieser
Schlussfeststellung für abgeschlossen erklärt werden.

Gründe:
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewirkt.
Das Gmndbuch wurde nach den Ergebnissen der Flurbereinigung berichtigt, die Unterlagen zur
Berichtigung des Liegenschaftskatasters sind der Katasterbehörde übergeben worden. Die Kasse
der Teilnehmergemeinschaft wurde ordnungsgemäß abgeschlossen und aufgelöst. Das vereinfachte
Flurbereinigungsverfahren HüttenerVorland ist daher gemäß § 149 durch die Schlussfeststellung
abzuschließen.

Rechts behelfsbelehrung:
Gegen die Schlussfeststellung ist gemäß § 141 FlurbG als Voraussetzung der Klage derWiderspruch
zulässig, der auch vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft erhoben werden kann, über den das
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein als obere
Flurbereinigungsbehörde entscheidet. Der Widerspruch ist bei der Flurbereinigungsbehörde, dem
Landesamtfür Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswjg-Hoistein,
Hamburger Chaussee 25 in 24220 Flintbek, innerhalb von 1 Monat nach erfolgter Bekanntgäbe -
gerechnet vom ersten Tage der Bekanntgäbe an - einzulegen. Die Widerspruchsfrist wird auch durch
Einlegung des Widerspruchs beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des
Landes Schleswig-Holstein, Referat IV 64, DüsternbrookerWeg 92 in 24105 Kiel, gewahrt.

Flintbek, 25.03.2020
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein
" als Flurbereinigungsbehörde-

811/709.05.RE02.02 Ausgefertigt:
Flintbek, 25.03.2020

(L.S.)

gez. Riege Kwiatkowsk^
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aufgestellt:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)

Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel (KompZ BauMgmt KI)

Kiel, den

Im Auftrag

Paul
Oberstabsbootsmann

Datengrundlage: Digitale Topographische Karte © GeoBasis-DE / BKG 2019
Geobasisinformationen © BKG und Vermessungsverwaltungen der Länder

Plan des Schutzbereiches für die Verteidigungsanlage

                         

Der Plan ist Bestandteil der Schutzbereichanordnung

BMVg - IUD I 6     Anordnung Nr.    I / 345 SH / 2      vom .................................................

Bundesministerium der Verteidigung

Bonn, den

Im Auftrag

Die in diesem Schutzbereichplan enthaltenen Flurstücke  
und Flurstücknummern stimmen mit den in der wörtlichen 
Aufzählung in der Schutzbereichanordnung aufgeführten
überein.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen
der Bundeswehr (BAIUDBw)

Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel (KompZ BauMgmt KI)

Kiel, den

Im Auftrag

±

Legende
Ergänzung zum Schutzbereich ECKERNFÖRDE
Nr, Bezeichnung

345 SH, Eckernförde Sperrgebiet

Warngebiet Tonne Pos. 2a
09° 52' 54,6060'' E
54° 27' 57,6100'' N

Sperrgebiet NW - Landmarke
09° 51' 01,6200'' E
54° 27' 16,6200'' N

Warngebiet NO - Tonne Pos. 8a
10° 03' 37,6440'' E
54° 30' 02,6040'' N

Warngebiet Tonne Pos. 2b
09° 53' 12,6060'' E
54° 27' 27,6120'' N

Warngebiet SW - Tonne Pos. 1b
09° 51' 43,3980'' E
54° 27' 09,6000'' N

Warngebiet Tonne Pos. 3a
09° 54' 29,5920'' E
54° 28' 15,6180'' N

Warngebiet Tonne Pos. 4a
09° 56' 24,6180'' E
54° 28' 37,5780'' N

Warngebiet Tonne Pos. 5a
09° 58' 09,6180'' E
54° 28' 58,5780'' N

Warngebiet Tonne Pos. 6a
09° 59' 54,6180'' E
54° 29' 18,6240'' N

Warngebiet Tonne Pos.7a
10° 01' 39,6240'' E
54° 29' 38,6040'' N

Warngebiet NW - Tonne Pos. 1a
09° 51' 23,4000'' E
54° 27' 40,8000'' N

Warngebiet Tonne Pos. 3b
09° 54' 46,6320'' E
54° 27' 45,6180'' N

Warngebiet Tonne Pos. 4b
09° 56' 40,6380'' E
54° 28' 07,5780'' N

Warngebiet Tonne Pos. 5b
09° 58' 27,6180'' E
54° 28' 28,5780'' N

Warngebiet Tonne Pos. 6b
10° 00' 10,6440'' E
54° 28' 48,6240'' N

Warngebiet Tonne Pos. 7b
10° 01' 56,6040'' E
54° 29' 09,6240'' N

Warngebiet SO - Tonne Pos. 8b
10° 03' 54,6300'' E
54° 29' 32,6040'' N

Legende
Schutzbereich ECKERNFÖRDE
Nr, Bezeichnung

345 SH, Eckernförde Warngebiet

Sperrgebiet Nordtonne
09° 51' 05,5800'' E
54° 27' 36,6000'' N

Sperrgebiet NO - Tonne
09° 51' 26,5800'' E
54° 27' 40,5600'' N

Sperrgebiet SO - Tonne
09° 51' 43,6200'' E
54° 27' 09,6000'' N

Sperrgebiet SW - Landmarke
09° 51' 11,6400'' E
54° 27' 10,6200'' N
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